29. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. April 2019 über die Rückverfolgbarkeit und die Sicherheitsmerkmale von Erzeugnissen auf Tabakbasis


(Belgisches Staatsblatt vom 12. August 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


29. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 7. April 2019 über die Rückverfolgbarkeit und die Sicherheitsmerkmale von Erzeugnissen auf Tabakbasis


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, des Artikels 6 § 1 Buchstabe a);

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 7. April 2019 über die Rückverfolgbarkeit und die Sicherheitsmerkmale von Erzeugnissen auf Tabakbasis;

	Aufgrund der Mitteilung an die Europäische Kommission vom 14. Mai 2024 in Anwendung von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 17. Juni 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.953/1/V des Staatsrates vom 9. August 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 7. April 2019 über die Rückverfolgbarkeit und die Sicherheitsmerkmale von Erzeugnissen auf Tabakbasis wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten die Begriffsbestimmungen, die im Königlichen Erlass vom 3. März 2024 über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen auf Tabakbasis und pflanzlichen Raucherzeugnissen aufgeführt sind, sofern vorliegender Erlass keine anderen Begriffsbestimmungen vorsieht."


	Art. 2 - In Artikel 8 § 2 desselben Erlasses werden die Wörter "20. Mai 2025" durch die Wörter "20. Mai 2026" ersetzt.


	Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.


	Art. 4 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 29. November 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

